
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/26 90/13/0155
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 Veröffentlicht am 26.05.1993

Index

25/01 Strafprozess

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §80;

FinStrG §82 Abs2;

StPO 1975 §84 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ARD 4469/22/93, S 7; ARD 4472/48/93, S 6; ARD 4471/53/93, S 6; ARD 4470/26/93, S 6;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die Bestimmung des § 84 Abs 1 StPO ist es nicht rechtswidrig, wenn Organe der Abgabenverwaltung

des Bundes - ungeachtet der im § 80 FinStrG vorgesehenen Verständigungsp@icht der Finanzstrafbehörde erster

Instanz - ein Finanzvergehen unmittelbar dem Staatsanwalt anzeigen.
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